
                           

 

POLIZEI        und      VERKEHRSWACHT 

informieren: 

 

 

 

Die Tempo 30 - Zone ! 

 

Sehr geehrter Fahrzeugführer, 

 

eine weitere Einschränkung der sonst innerhalb einer geschlossenen 

Ortschaft zulässigen 50 km/h beinhaltet die „Tempo 30 - Zone“. 

 

Innerhalb der Tempo 30 – Zone gilt (§ 41 StVO) gilt: 

 

- Höchstgeschwindigkeit 30km/h. 

 

Folgendes Zeichen beendet die Tempo 30 - Zone: 

 

 

 

 

Geschwindigkeit     Reaktionsweg         Bremsweg     =     Anhalteweg 

 

        30 km/h  10 m    5 m  15 m 

        50 km/h  15 m  15 m  30 m 

        60 km/h  18 m  22 m  40 m 


